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POSTDOKTORATSVEREINBARUNG 

 
 
 
 

Postdoktorierende*r: 

Mentor*in: 

Postdoktoratskategorie (Details siehe Finanzierungsplan): 

☐ Postdoktorat mit struktureller Anstellung an der Universität Basel 
(Assistenz mit Promotion1)  

☐ ohne Habilitationsziel 

☐ mit Habilitationsziel bzw. äquivalente Qualifikation für eine akademische Laufbahn 

☐ Postdoktorat ohne strukturelle Anstellung an der Universität Basel 
(Projektassistenz1) 

☐ ohne Habilitationsziel 

☐ mit Habilitationsziel bzw. äquivalente Qualifikation für eine akademische Laufbahn 

☐ Habilitation ohne Anstellung an der Universität Basel 

Anhänge: 

☐ Stellenbeschreibung (bei Anstellung an der Universität Basel) 

☐ Projektbeschreibung mit Forschungsplan 

☐ Kopie des Arbeitsvertrags (falls vorhanden) 

 

 

 
  

                                                      
1 gemäss Ordnung für das Wissenschaftliche Personal an der Universität Basel (OWP): https://www.unibas.ch/dam/jcr:46fd1f0e-d9af-4720-980e-
c8bbbb4579e6/441_310_06.pdf 

https://www.unibas.ch/dam/jcr:46fd1f0e-d9af-4720-980e-c8bbbb4579e6/441_310_06.pdf
https://www.unibas.ch/dam/jcr:46fd1f0e-d9af-4720-980e-c8bbbb4579e6/441_310_06.pdf
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Eine Auflösung der Postdoktoratsvereinbarung ist auf Wunsch des*der Postdoktorierenden jederzeit möglich. 
Ist mit dem Postdoktoratsverhältnis ein Anstellungsverhältnis an der Universität Basel verbunden, so hat dies 
die Kündigung des Anstellungsverhältnisses zur Folge. 
 
Wird die Vereinbarung von einer der beiden Parteien in wesentlichen Punkten nicht eingehalten oder kommt 
es zu Konflikten, können beide Parteien gemäss dem universitären Prozess «Anstellung und Betreuung von 
Postdoktorierenden an der Universität Basel»2 vom  01.01.2022 um Vermittlung bitten.  
  
 
 
 
 
___________________________    _________________________ 
Datum, Unterschrift Mentor*in      Datum, Unterschrift Postdoktorierende*r 
 
 
  

                                                      
2 https://www.unibas.ch/dam/jcr:a83fa382-87e8-4425-a746-29aa1cbd8c4c/Prozessvisualisierung_Anstellung_Postdoktorierende_20220101.pdf 

https://www.unibas.ch/dam/jcr:a83fa382-87e8-4425-a746-29aa1cbd8c4c/Prozessvisualisierung_Anstellung_Postdoktorierende_20220101.pdf
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1. Stellenbeschreibung und Postdoktoratsprojekt 
 

Das Dokument Stellenbeschreibung ist bei einer Anstellung an der Universität Basel (strukturelles und nicht-
strukturelles Postdoktorat) bis spätestens sechs Monate von Mentor*in und Postdoktorierendem*r zu unter-
schreiben und wird gemäss fakultärer Praxis abgelegt.  
 
Das Postdoktorat soll zu folgendem Thema durchgeführt werden: 

 

 

 

 

Eine Projektbeschreibung mit Forschungsplan wird ggf. der Postdoktoratsvereinbarung als Anlage hinzuge-
fügt. 

 

 

 
_____________________________    ___________________________ 
Datum, Unterschrift Mentor*in      Datum, Unterschrift Postdoktorierende*r 
 
  



 
 
 
NN Fakultät 
 

 

 
2. Finanzierungsplan 

 
Es gelten folgende Finanzierungsregeln für Postdoktorierende (Näheres findet sich in §23 der Ordnung für das 
Wissenschaftliche Personal an der Universität Basel (OWP) und im Prozess «Anstellung und Betreuung von Post-
doktorierenden an der Universität Basel» vom 01.01.2022): 

 

Postdoktorat mit struktureller Anstellung 

(Assistenz mit Promotion1) 

Eine Assistenz mit Promotion ist befristet auf zwei Jahre 
mit Möglichkeit auf Verlängerung um vier Jahre. Liegt 
kein Habilitationsziel vor, soll die Stelle um je zwei Jahre 
verlängert werden. Die Einzelheiten sind unten aufzu-
führen.  

Postdoktorat mit nicht-struktureller Anstellung 

(Projektassistenz1) 

Projektassistenzen sind entsprechend der Laufzeit der 
Drittmittelprojekte befristet und können nur in diesem 
Rahmen verlängert werden. Die Einzelheiten sind unten 
aufzuführen. 

Habilitation ohne Anstellung an der Universität  
Basel 

Der*die Postdoktorierende ist nicht an der Universität 
Basel angestellt und trägt deshalb alleinig Sorge für die 
Finanzierung des Postdoktorats. 

 
Die maximale Anstellungsdauer beträgt sechs Jahre. Sofern es für die wissenschaftliche Ausbildung zwingend 
notwendig ist und insbesondere bei Wahrnehmung familiärer Verpflichtungen, kann die Anstellung in begrün-
deten Fällen um höchstens ein weiteres Jahr verlängert werden.   
Wenn die Verlängerung des Vertrags von dem*der Mentor*in und/oder dem*der stellenverantwortlichen Per-
son kritisch gesehen wird, ist das Standortgespräch zusammen mit dem*der Forschungsdekan*in oder einer 
von ihm*ihr delegierten Person zu führen.  Die Nicht-Verlängerung eines Assistenzvertrags des zweiten Jahres 
im Rahmen einer strukturellen Stelle ist von den Personen, die das Standortgespräch geführt haben, zuhanden 
der Fakultätsleitung schriftlich zu begründen.  Es wird empfohlen den*die Postdoktorierende*n mindestens 
drei Monate vor Vertragsende über die Nicht-Verlängerung schriftlich zu informieren. Eine schriftliche Informa-
tion mindestens zwei Monate vor Vertragsende ist sowohl bei strukturellen als auch nicht-strukturellen Stellen 
immer zwingend. Wird der*dem Postdoktorierenden die Nichtverlängerung nicht mindestens zwei Monate vor 
Vertragsende mitgeteilt, kann die Gliederungseinheit auf Antrag des*der Postdoktorierenden das auslaufende 
Arbeitsverhältnis auf Kosten der Professur einmalig um maximal zwei Monate verlängern. 
Zusätzlich zur Postdoktoratsvereinbarung wird ein Informationsblatt zu den Beratungsangeboten an der Uni-
versität Basel ausgegeben, welches auch Informationen zu Elternschaftsregelungen, obligatorischen Schweizer 
Militär-, Zivilschutz- und Feuerwehrdiensten, sowie daraus möglicherweise resultierenden Stellvertreterrege-
lungen enthält. Der*die Postdoktorierende bestätigt hiermit, das Informationsblatt erhalten zu haben:  
 
___________________________ 
Datum, Unterschrift Postoktorierende*r 
 

                                                      
1 gemäss Ordnung für das Wissenschaftliche Personal an der Universität Basel (OWP) 
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Der*die Mentor*in und der*die Postdoktorierende planen folgende Finanzierung des Postdoktorats unter Nen-
nung der jeweiligen Verantwortlichkeiten (laufend aktualisieren): 
 
 

 
______________________________    ___________________________ 
Datum, Unterschrift Mentor*in      Datum, Unterschrift Postdoktorierende*r   
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3. Publikationen 
 
Die untenstehende Publikationsliste ist eine Übersicht über die im Rahmen des Postdoktorats geplanten und 
bereits veröffentlichten Publikationen des*der Postdoktorierenden und kann im Zeitraum des Postdoktorats 
laufend aktualisiert werden.  

 

 
______________________________    ___________________________ 
Datum, Unterschrift Mentor*in      Datum, Unterschrift Postdoktorierende*r 
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4. Standortgespräche mit Zielvereinbarungen 
 
Das einmal jährlich stattfindende Standortgespräch wird nachfolgend dokumentiert. Folgende Themen sollen 
im Standortgespräch behandelt werden und zusätzlich zu den sich daraus ergebenden Zielen nachfolgend do-
kumentiert werden: 

• Arbeitsbedingungen (nur bei Anstellung an der Universität Basel) 
• Wissenschaftliche Qualifikationsarbeit und Forschungstätigkeit 
• Berufliche Perspektive und Karrieremöglichkeiten 
• Allfällige Veränderungen der oben getroffenen Vereinbarungen 

 
Datum:  __. Standortgespräch 

 

Unterschrift Mentor*in und Postdoktorierende*r: 
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